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RS OGH 1971/9/21 4Ob57/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1971

Norm

nö LAO §14 Abs3

Mantelvertrag für Forstarbeiter in der Privatwirtschaft §19 Abs3

Rechtssatz

§ 19 Abs 3 des Mantelvertrages für Forstarbeiter in der Privatwirtschaft, wonach ein Anspruch auf Sonderzahlungen

(Urlaubszuschuß, Weihnachtsremuneration) nicht besteht, wenn der Dienstnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig

austritt, steht mit § 14 Abs 3 nö LAO nicht im Widerspruch.
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